
Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 1,30 Danziger Gulden.

Nr. 43 Neuteich, den 21. Oktober 1927

Bekanntmachungen des Landratsamtes 
und des Kreisausschusses.

Nr. I- ------------------
Volkstagswahl.

ZU der am 13. November d. Js. stattfindenden Volkstagswahl 
ist durch Verfügung des Senats der hiesige Areis in die nachstehen
den Wahlbezirke eingeteilt worden:
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1 Tiegenhof: 57 Jankendorf
Wahlbezirk l 58 Brunau
Wahlbezirk ll 59 Reimerswalde

2 Neuteich: 60 platenhof
Wahlbezirk I 61 Petershagen
Wahlbezirk II 62 Tiegenhagen

3 pieckel 63 Altendorf
4 Rl. Montan 64 Tiegenort
5 Gr. Montau 65 Holm
6 Mielenz 66 Stobbendorf
7 Schönau 67 Neustädterwald
8 Altmünsterberg 68 Zeyersvorderkamxen
9

10
Runzendorf 
Gnojau 69 twernersdorf 

lMontauerforst
11
12

Schadwalde 
Gr. Lesewitz 70 l Biesterfelde 

(Adl. Renkau
13 warnau lRalthof
14 Heubuden 71 < Dammfelde
15 Simonsdorf IStadtfelde
16 Altweichsel fRaminke
17 Ließau 72 < Blumstein
18 Damerau (Herrenhagen
19 AI. Lichtenau 73

(Tragheim
20 Gr. Lichtenau 11rrgang
21 Tralau 74 sHalbstadt
22 Eichwalde lRl. Lesewitz
23 Gr. Mausdorf 75 sLupushorst
24 Niedau lwiedau
25 Lindenau 76 l Trappenfelde
26 Tannsee lAltenau
27 Brodsack 77 l Trampenau
28 Neuteichsdorf fLeske
29 parschau 78 (Neuteicherwalde
30 pordenau (pietzendorf
31 Barendt iSchönsee
32 Palschau (Nennhuben
33 Neukirch (Barenhof
34 prangenau (vierzehnhuben
35 Neuteicherhinterfeld sAltebabke
36 Brüske 81 ^Beiershorst
37 Mierau svogtei
38 Tiege sRalteherberge
39 Marienau IScharpau
40 Rl. Mausdorf 82 »Rüchwerder
41 Rrebsfelde tRehwalde
42 Einlage (Reinland
43 Zeyer 83 (pletzendorf
44 Walldorf 84 (Neulanghorst
45 Lakendorf (Rl. Mausdorferweiden
46 Rosenort 85 (Jungfer
47 Fürstenau (Reitlau
48 Rückenau (Stuba
49 Orloff 86 (Neudorf
50 Orlofferfelde 87 (Grenzdorf B
51 Ladekopp (Grenzdorf A
52 Schöneberg 88 Dorf und Gut Horster-
53 Schönhorst busch
54 Neumünsterberg 89 Dorf Wolfsdorf a./Nog.
55 Bärwalde
56 Fürstenwerder 90 DorfHakendorf

Für die aus mehreren Gemeinden zusammengesetzten Wahlbe
zirke habe ich auf Grund des Z 10 des Volkstagswahlgesetzes vom 
6. 9. 1922 und des Z 42 der Volkstagswahlordnung vom 20. 4. 192Z 
die nachstehenden Wahlvorsteher und stellv. Wahlvorsteher sowie die 
Wahllokale __________________
Nr. des 
Wahl
bezirks

Wahlvorsteher Stellvertretender 
Wahlvorsteher Wahllokal

69 Gemeindevorsteher 
Rlaassen-Werners- 
darf

Schöffe Nickel
wernersdorf

Gasthaus Römer 
Nachfl.-Werners - 
dorf

70 Gemeindevorsteher 
Willems-Biesterfelde

Schöffe Frowerk-Bie- 
sterfelde

Gasth. Rallenbach- 
Biesterfelde

71 Gemeindevorsteher 
Rindler-Ralthof

Schöffe Wach-Ralthof Gemeindeamt Ralt- 
hof

72 Gemeindevorsteher 
Gutjahr-Raminke

Schöffe Becker-Ra- 
minke

Gasthaus Schütz- 
Raminke

73 Schöffe Richard Fink- 
Tragheim

Landwirt Herbert 
Zimmermann- Trag
heim

Schule Tragheim

74 Gemeindevorsteher 
Thießen-Halbstadt

Schöffe Löwen-Halb- 
stadt

Gasthaus Wall- 
Halbstadt

75 Gemeindevorsteher 
Albert-Lupushorst

Schöffe Wiebe-Luxus- 
horst

Gemeindeamt
Lupusorst

76 Gemeindevorsteher 
Winter -Trappenfelde

Schöffe Rzepkowski-- 
Trappenfelde

Schule Trappen
felde

77 Gemeindevorsteher 
Lehr-Trampenau

Schöffe Neufeld- 
Trampenau

Schule Trampenau

78 Gemeindevorsteher 
peters-pietzkendorf

Schöffe Neufeld-Neu- 
teicherwalde

Gasthaus Loeppke- 
Neuteicherwalde

79 Gemeindevorsteher 
van Bergen-Schönsee

Schöffe Wolke- 
Schönsee

Gasth. „Zur Stump
fen Ecke"-Schönsee

80 Gemeindevorsteher 
Ruhn-Barenhof

SchöffeLickfett-Baren- 
Hof

Gasthaus Otto 
Rohde-Barenhof

81 Gemeindevorsteher 
Runz-Altebabke

Schöffe Bielfeldt- 
Altebabke

Gasthaus wedhorn- 
Altebabke

82 Gemeindevorsteher 
Foth-Ralteherberge

Schöffe Wiens-Ralte- 
Herberge

Gasth.„paraskrug" 
Ralteherberge

83 Gemeindevorsteher 
Lggert-Reinland

Schöffe-Paxenfuß- 
Reinland

Gasthaus preuß- 
Reinland

84 Gemeindevorsteher
Lingmann-Neulang-

Schöffe Albrecht- 
Neulanghorst

Gemeindeamt 
Neulanghorst

85
horst
Gemeindevorsteher
Rarsten lll - Jungfer

Schöffe Fabricius- 
Jungfer

Gasth. Rrzemnitzki- 
Jungfer

86 Gemeindevorsteher 
Grindemann-Stuba

Schöffe Schmidt lll - 
Stuba

Gasthaus Liedtke- 
Stuba

87 Gemeindevorsteher
Schulle-Grenzdorf B

Schöffe Hermann 
Reimer-Grenzdorf B

Gasthaus Sellke- 
Grenzdorf B.

Für öis «rns bestehe,,-e,, W«hl-
bezivke erfolgt die Sv,re„„«„g der rv^hlrorsteher, 
der stellrertreteitdei, Wahlvorsteher „,rd die Ve- 
sti^Hvrurtg des Wahllokals darch die Geineindebe 
Horde,,

Die Watzlzeit dauert von tthr vormittags bis b Nhv 
nachmittags.

Wahlberechtigt sind alle Danziger Staatsangehörige, die 
am Wahltag mindestens 20 Jahre alt sind und im Danziger Staats
gebiet ihren Wohnsitz haben. Als Wohnort im Sinne der Wahl
ordnung gilt der Ort, in dem der Wähler seinen Wohnsitz oder sei
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ein nur für Tage oder wenige 
Wochen bemessener oder nur gelegentlicher Aufenthalt ist kein ge
wöhnlicher Aufenthalt im Sinne dieser Bestimmungen.

Jeder Wähler hat eine Stimme.
Der Wähler kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in dessen 

Wählerliste er eingetragen ist. Inhaber von Wahlscheinen kön
nen injedem beliebigenwahlbezirk wählen.

Mit einem Wahlschein sind insbesondere zu versehen: 
3) Wähler, die infolge Abwesenheit vom Wohnort am Wahl

tage verhindert sind, in ihrem Wohnort ihre Stimme abzugeben, 
1») Wähler, die wegen Nnsschlntz oder Vehindernng an der 

Ausübung des Wahlrechts (s. Rreisblattbekanntmachung vom 20. 
9. 1927, Nr. 39) in die Wählerliste nicht eingetragen oder darin



mit dem vermerk ,,ausgeschlossen" bezw. „behindert" bezeichnet 
waren, wenn der Grund hierfür nachträglich weggefallen ist, 

c) Wähler, die nach Ablauf der Auslegungssrist ihren Wohnort aus 
dem Auslande in das Inland verlegt haben,

6) Wähler, die in der Wählerliste nicht eingetragen waren, aber 
nachweisen, daß sie ohne ihr Verschulden die Einspruchsfrist ver
säumt haben.

e) Wähler, die nach Ablauf der Auslegungssrist ihre Wohnung in 
einen andern Wahlbezirk verlegt haben.

Die näheren Voraussetzungen für die Wahlscheine enthalten die 
W 5 bis 7 der Volkstagswahlordnung: sie müssen eintretendenfalls 
nachaesehen werden.

Irrfkändög zrrv DttrsstrUrrirg öss LV-rhlsetzsiitss ist 
in den Fällen unter u) bis 6) die Gemeindebehörde des Wohnorts, 
in den Fällen e) die Gemeindebehörde des bisherigen woh- 
ortes.

Gewählt wird mit Stimmzetteln in amtlich gestempelten Um
schlägen. Die Wahlumschläge werden in den Wahllokalen bereitge
halten.

Stimmzettel dürfen im Wahlraum weder aufgelegt noch verteilt 
werden; sie sind am Eingang zum Wahlraum oder davor aufzule- 
gen. Der Stimmzettel darf nur Namen aus einem einzigen Wahl
vorschlag enthalten. Ein Name genügt. Anstelle der Namen oder 
neben ihnen darf der Stimmzettel auch die Bezeichnung des Wahl- 
vorschlages mit der Nummer aus der amtlichen Bekanntgabe enthal
ten. Die Angabe einer Partei auf dem Stimmzettel wird nicht be
achtet. Weitere Angaben machen den Stimmzettel ungültig. Die 
Stimmzettel müssen von weißem oder weißlichem Papier und dür
fen mit keinem Kennzeichen versehen sein. Die Verwendung von 
Zeitungspapier ist zulässig. Die Stimmzettel sollen 9:^2 cm groß 
sein. Die Umschläge, die mit keinem unzulässigen Kennzeichen ver
sehen sein dürfen, sollen 12:15 groß und aus undurchsichtigem 
Papier hergestellt sein.

Der Wähler, der seine Stimme abgeben will, nimmt einen ab- 
gestemxelten Umschlag aus der Hand einer Person, die der Wahl
vorstand ausgestellt hat. Er begibt sich sodann in den Nebenraum 
oder an den Nebentisch, steckt dort seinen Stimmzettel in den Um
schlag, tritt an den vorstandstisch, nennt seinen Namen und auf Er- 
fordern seine Wohnung und übergibt, sobald der Schriftführer den 
Namen in der Wählerliste aufgefunden hat, den Umschlag mit dem 
Stimmzettel dem Wahlvorsteher, der ihn sofort uneröffnet in die 
Wahlurne legt. Inhaber von Wahlscheinen nennen ihren Namen und 
übergeben den Wahlschein dem Wahlvorsteher.

Wähler, die durch körperliche Gebrechen behindert sind, ihren 
Stimmzettel eigenhändig in den Umschlag zu legen und diesen dem 
Wahlvorsteher zu übergeben, dürfen sich der Beihilfe einer selbstge- 
wählten Vertrauensperson im Wahllokal bedienen. ribtVesen-e 
können rneder- neriveten Lassen, »roch Honst an 
dsv LVahL teitnehsnen.

Nach Schluß der Wahlzeit dürfen nur noch die Wähler zur 
Stimmabgabe zugelassen werden, die in diesem Zeitpunkt im Wahl
raum schon anwesend waren. Hierauf erklärt der Wahlvorsteher die 
Abstimmung für geschlossen.

Haben alle in der Wählerliste eingetragenen Wähler abgestimmt 
und ist anzunehmen, daß Inhaber von Wahlscheinen nicht mehr kom
men oder, falls solche noch kommen sollten, den Wahlraum eines be
nachbarten Wahlbezirks noch vor Schluß der allgemeinen Wahlzeit 
erreichen, so kann der Wahlvorsteher auf einstimmigen Beschluß des 
Wahlvorstandes die Abstimmung schon vor dem Schluß der Wahlzeit 
für geschlossen erklären.

Zutritt zum Wahlraum hat jeder Wähler. Ansprachen darin 
darf niemand halten. Nur der Wahlvorstand darf über das Wahl
geschäft beraten und beschließen. Der Wahlvorstand kann jedem aus 
dem Wahlraum verweisen, der Ruhe und Ordnung der Wahlhand
lung stört; ein Wähler des Wahlbezirks, der hiervon betroffen wird, 
darf vorher seine Stimme abgeben.

Tiegenhof, den 18. Oktober 1927.
Der Landrat.

Nr. 2. ------------------
Betrifft Kleinrentner.

Um das beim Kreiswohlfahrtsamt geführte Verzeichnis der 
Kleinrentner auf dem Laufenden zu halten, ersuche ich die Herren 
Ortsvorsteher des Kreises von jeder eintretenden Veränderung indem 
Bestände der Kleinrentner, sei es durch Tod, Wegzug oder aus son
stigen Anlässen, dem Wohlfahrtsamt sogleich Mitteilung zu machen.

Die Kleinrentner sind verpflichtet, der Gemeinde sofort von jeder 
Änderung in ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen An
zeige zu erstatten, soweit diese für die Gewährung der Unterstützung 
von Bedeutung sind. Insbesondere ist stets anzuzeigen, wenn der 
Kleinrentner eine Aufwertung erhält. Die Anzeige ist von der Ge
meindebehörde unverzüglich an das Kreiswohlfahrtsamt weiterzu- 
leiten. Die Herren Ortsvorsteher des Kreises werden ersucht, die 
Kleinrentner auf ihre Verpflichtung durch schriftlichen Umlauf gegen 
Namensunterschrift hinzuweisen und den Umlauf innerhalb 5 Wochen 
an das Kreiswohlfahrtsamt einzusenden.

Unabhängig von der Anzeigepflicht der Kleinrentner besteht für 
die Herren Grtsvorsteher die Verpflichtung, die Verhältnisse dauernd 
zu überwachen und jeden Umstand, der für die Gewährung der Unter

stützung von Bedeutung ist, von sich aus dem Kreiswohlfahrtsamt 
anzuzeigen.

Schließlich weise ich darauf hin, daß nach H 5 des Gesetzes über 
Fürsorge für Kleinrentner vom 2Z. 2. 192z in Verbindung mit Ar
tikel 6 der Ausführungsbestimmungen des Senats vom 9. z. 4923 
(veröffentlicht im Gesetzblatt Nr. 22 von 1923) die Gemeinden ver
pflichtet sind, die anf Grund des Gesetzes gezahlten Beträge von den 
unterhaltspflichtigen Dritten anzufordern, nötigenfalls im Klagewege 
beizutreiben, wenn sie überzeugt sind, daß die verwandten ihre Unter
haltspflicht im Rahmen der tzß 1601 usw. des Bürgerlichen Gesetz
buches erfüllen können.

Tiegenhof, den 1^. Oktober 1927.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses des Kreises 

Gr. Werder.
Nr. 3. ------------------

Beiträge zur Landwirtschaftlichen 
Verussgenossenschast.

Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Notlage der Landwirtschaft 
hat der Genossenschaftsvorstand in seiner Sitzung am 5. d. Mts. nach 
eingehender Beratung beschlossen, in Abänderung seines Beschlusses 
vom 22. Juli d. Js. die Beiträge und Vorschüsse aus der Umlage 
des Jahres 1926 in zwei Raten zu erheben. Die erste Rate in Höhe 
von zwei Dritteln der Beiträge und Vorschüsse ist tunlichst sofort, 
spätestens abev bis znnr 25. Oktober ö. Js, an die Be 
russgenossenschaft einzusenden, während wegen Abführung des letzten 
Drittels dem Sektionsvorstande später Nachricht gegeben werden wird.

Da der Barbestand der Berufsgenoffenschaft gegenwärtig nur 
8 500 G beträgt, so erwartet der Vorstand mit Bestimmtheit, daß 
der gesetzte Zahlungstermin unter allen Umständen eingehalren wird, 
damit der am 25. d. Mts, fällige postvorschuß für November pünkt
lich gezahlt werden kann.

Danzig, den 6. Oktober 1927.
Der Vorsitzende des Genossenschaftsvorstandes.

Abdruck den Ortsbehörden des Kreises zur Kenntnis mit dem 
Ersuchen um pünktliche Abführung der zum 25. 10. d. Js. fälligen 
zwei Drittel der Beiträge an die hiesige Kreiskommunalkaffe. Durch 
Einsprüche wird die Verpflichtung zur Zahlung nicht hinausgeschoben.

Tiegenhof, den 1^. Oktober 1927.
Der Kreisausschuß als Sektionsvorstand der landw 

Berufsgenossenschaft Freie Stadt Danzig
Nr. ------- ----------

Verordnung
über? Dtbände^nng dev PoLizeineroVönnng öes ehernak. 
RegievnngspVäfibenken zn Danzig von» 10 Rprit 1880 

jArntsbiatt 1880 Seiko 85/80)
Der Z der Polizei-Verordnung vom 10. April 1889 erhält fol

gende Fassung:
„Die Entnahme von Steinen, Kies, Sand, Lehm, Ton und der

gleichen von dem Ufer der Ostsee und des Frischen Haffs, dem Strande, 
den Dünen, sowie aus dem Grunde der Ostsee, deren Buchten und 
des Frischen Haffs, ist nur mit besonderer schriftlicher Erlaubnis des 
Senats, Abteilung für öffentliche Arbeiten (O. ll.) und nach den in 
dieser Erlaubnis festgesetzten näheren Bedingungen über Ort, Zeit, 
Art nnd Maß der Entnahme gestattet".

Im übrigen bleibt die Verordnung vom 10. April 1889 bestehen.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der verkündung in Kraft.
Das verwaltuugsgericht l. Kammer hat durch Beschluß vom 2H. 

September 1927 der vorstehenden Verordnung zugestimmt.
Danzig, den 1. Oktober 1927.

Der Senat der Freien Stadt Dan;ig.
Riepe. Dr. wiercinski.

veröffentlicht!
Tiegenhof, den ;7. Oktober 1927.

Der Landrat.
Nr. 5. --------- --------

Blinde Kinder.
Die Magistrate und Gemeindevorsteher werden ersucht, die Nach- 

Weisung der in ihrem Bezirke vorhandenen schulpflichtigen blinden 
Kinder mir bis zum 1. November cr. einzureichen oder Fehlanzeige 
zu erstatten..

Tiegenhof, den 1^. Oktober 1927.
Der Landrat

Nr. 6. ------- —-----
Kusenthaltsermittelung.

Die HerrenGemeinde- und Gutsvorsteher sowie die HerrenLandjäger 
des Kreises ersuche ich festzuftellen und binnen 14 Tagen anzuzeigen, 
ob dort das Dienstmädchen Franziska Stangenberg und der Melker 
Hans Baske zuletzt in Reimerswalde, wohnhaft sind bezw. wohin die
selben verzogen.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Tiegenhof, den 17. Oktober l927.

Wohlfahrtsamt des Kreises Gr. Werder.
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Nr. ?. Personalien.
In den Schulvorstand nachstehender Schulen sind gewählt und 

werden von mir für dieses Amt bestätigt:
für die evangl. Schule in Schöneberg
s) Hofbesitzer Otto wohlert in Schöneberg,
b) Eigentümer Gustav Schönhoff- „

2. für die kath. Schule in Schöneberg
der stellv. Gemeindevorsteher Emil Grodnick-SLöneberg.

Gleichzeitig ernenne ich auf Grund des Z 31 Ziffer 3 der Schul
ordnung vom N- 12. 1845 den Malermeister Johann Schröder in 
Schöneberg als Familienvater für den Schulvorstand der evangelischen 
Schule ebenda.

Tiegenhof, den n. Oktober 1927.
Der Landrat.

Nr. 8. Personalien.
In den Schulvorstand der Schule in Lindenau sind folgende Fa

milienväter gewählt und für dieses Amt von mir bestätigt worden:
I. Hofbesitzer Bruno Albrecht-Lindenau,
2. Mühlenbesttzer Erich Schritt-Liirdenau.

Tiegenhof, den 11. Oktober 1927.
Der Landrat.

Nr. 9. Personalien.
Der als Familienvater in den Schulvorstand der Schule in Stuba 

gewählte Besitzer Dtto Gruudmann aus Stuba ist für dieses Amt 
von mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 14. Oktober 1927.
Der Landrat

Nr. ^0. Personalien.
In den Schulvorstand der Schule in Altebabke sind folgende Fa

milienväter gewählt und für dieses Amt von mir bestätigt worden: 
I. Hofbesitzer Adolf Klatt-Altebabke und 
2. Hofbesitzer Iacob Andres-Beiershorst.

Tiegenhof, den 14. Oktober 1927.
Der Landrat

Nr. Personalien.
Der Schuhmachermeister August Kowalski in Kunzendorf ist von 

der Gemeinde Kunzendorf als vollziehungsbeamter bestellt und von 
mir bestätigt worden.

Tiegenhof, den 10. Oktober 1927.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Nr. ^2. Personalien.
Der Landwirt Johannes warkentin aus Simonsdorf ist zum 

Gemeindevorsteher der Gemeinde Simonsdorf gewählt und von mir 
für dieses Amt bestätigt worden.

Tiegenhof, den 11. Oktober 1927.
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses 

des Kreises Großes Werder.
Nr. ^3. -----------------

Personalien.
Der Standesbeamte für den Standesamtsbezirk Tralau, Lehrer 

Tzischke,' ist verzogen. Bis auf weiteres werden die Standesamtsge
schäfte von dem stellvertretenden Standesbeamten, Gemeindevorsteher 
Herrmann Neufeld in Tralau, geführt.

Tiegenhof, den 14. Oktober 1927
Der Landrat als Vorsitzender des Kreisausschusses.

Bekanntmachungen anderer Behörden.
Schwente-Verband.

Die diesjährige

Generalversamml.
des Verbandes findet

Fvsitsg, -eir 4 NoVentbev- vovitt 10 LLtzr, 
rr-t Derrtscheir zrr Neutsich statt.

Tagesordnung:
1. Jahresabschluß und Bericht.
2. Wahl der Rechnungsrevisoren.
5. Festsetzung des Etats.
4. Ersatzwahl für den Stellv. Beigeordneten des 3. Bezirks.
5. Antrag der Gemeinde Kl. Montau auf Einziehung der 

Beiträge nach Grundsteuerreinertrag.
6. verschiedenes.

Die Herren Gemeindevorsteher bitte ich die Herren Bevollmäch
tigten zur Teilnahme an der Generalversammlung aufzufordern. Bei 
Behinderung hat der Stellvertreter einzutreten.

Marienau, den 5. Oktober ^927.
Der Verbandsvorsteher.

Otto Litz.

Formularverlag.
Folgende Formulare sind fertiggestellt und am Lager:

Abt. 6. Nr. 1. Einladungen zur Gemeindesitzuna.
„ „ „ 2. Bescheinigung über dieLinladung zurGemeindesitzung.
„ „ „ 3. Beglaubigte Abschrift des Protokolls einer Gemeinde

sitzung.
„ „ „ 4. Feststellungsbeschluß der Gemeinderechnung.

„ 5. Vernehmung eines Hilfsbedürftigen zur Ermittelung
des Unterstützungswohnsitzes

„ „ 6. Anfrage über die Aufenthaltsverhältnisse eines Hilfs
bedürftigen.

„ „ „ 62-Rechnungen für auswärtige Armenverbände.
„ „ „ öb.Rechnunzen für den Landarmenverband.
„ „ „ Bekanntmachung über die Art der Iagdverpachtung

über die Auslegung der Pachtbedingungen, und über 
die Anberaumung des verxachtungstermins.

» 8. Iagdpachtbedingungeu.
„ „ „ 9- Bietungsverhandlungen über Iagdverxachtung.

„ W. Iagoxachtvertrag.
„ „ „ Antrags-und Fragebogen auf Erwerbslosenunter'

stützung.
„ „ „12. neu Nachweisvng über Aufwendungen für Erwerbslose.
„ „ „ i2a.Zahlungslrste über Lrwerbslosen-Unterstützung.
„ ,, ,, 13. Antrag auf Aleinrentnerunterstützung.
„ „ „ 14- Nachweisung über Aufwendungen für Kleinrentner
„ ,, „ 14a. Zahlungsliste über Kleinrentner-Unterstützungen.
„ „ „ 15. Kreishundesteuerlisten.
„ „ „16. Steuerzcttel und Ouitungsbuch über Gemeinde

steuern.
„ „ „ 17. Mahnzettel.
„ „ „ 18. Oeffentliche Steuermahnung.
„ „ „ 19- Ersuchen an eine andere Behörde um Vornahme

einer Zwangsvollstreckung.
„ „ „ 20. Pfändungsbefehl.
„ „ „ 21. Zustellungsurkunde.
„ „ „ 22. Pfändungsprotokoll
„ „ „ 25. Pfändungsxrotokoll bei fruchtlosem pfändungsversuch.
„ „ „ 24. versteierungsxrotokoll.
„ „ „25. Zahlungsverbot.
„ „ „ 26. Ueberweisungsbeschluß.
„ „ „ 27. Abschrift des Zahlungsverbotes und Uberweisungs-

beschlusses an den Schuldner.
„ ,, „ 28. Benachrichtigung an den Schuldner über den Zu-

stellungstag des Zahlungsverbotes.
„ „ „ 28.a Abschrift des Zahlungsverbotes an den Gläubiger.
„ „ „ 29. vorläufiges Zahlungsverbot.
, , „ „ 293. Abschrift des vorläufigen Zahlungsverbotes an den 

Schuldner.
, , „ „ 30. INelderegister.
, , „ „ 51- Abmeldeschein.
„ „ „ 32 Anmeldeschein.
„ „ „ 523Zuzugsmeldung.
„ „ „ 52dFortzugsmelönng.
, , „ „ 32cFremdenmeldezettel.
„ „ „ 33. Voranschlag der Gemeinde.
„ „ ,, 54. Beglaubigte Abschrift über die Höhe der Kommunal-

steuerzuschläge.
„ „ „ 55. Urlisten für Schöffen oder Geschworene.

Abt. X Nr. 1. Antrag auf Ausstellung eines Waffenscheines.
„ „ „ 2. Ehefähigkeitszeugnis.
„ „ „ 3. Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts.
„ „ „ 4. Amtliche Nachrichten zur Aufnahme eines Geistes-

- kranken usw. in eine Anstalt.
, , ,, „ 5. Ärztliche Nachrichten über einen Geisteskranken usw.
„ „ „ 6. Antrag auf Erteilung eines Wandergewerbescheines.
, , „ ,, 7. Personalbogen für den Antragsteller des Wander

gewerbescheines.
„ „ ,, 8. Personalbogen für die Begleitperson.
„ ,, „ 9. Behördliche Bescheinigung über den Antragsteller.
„ ,, „ 10. Kaiasterblatt für die gewerbliche Anlage.
„ „ ,, N- Führungsattest.
„ „ „ 12. Strafverfügung.
„ „ „ 15. verantwortliche Vernehmung.
„ „ >/ Genehmigung zur Veranstaltung einer Tanzlustbarkeit.
„ „ „ 15. Vorladung zur Vernehmung.
„ „ ,, 16. Ursprungszeugnis zur Linfuhr vön Pferden nach

Deutschland.
„ „ ,, 1?. Strafaktenbogen.
„ „ „ 18. paßverlängerungsschein.

Abt. Schiedsm. Nr. 1. Vorladung für den Kläger.
„ „ „ 2. Vorladung' für den verklagten.
„ „ „ 3. Attest.

Die Herren Amts- und Gemeindevorsteher werden gebeten, be- 
Bestellung stets die Abteilung und Nummer anzugeben.

N. Pech L W. Richert, Neuteich.
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I"«ek «L kivli«rtK

Wir empfehlen uns rur ^nf6rti§un§ von Drucksachen 
je^Iicker ^rt wie: Driefbo^en, KechnunASn, Kuverts, 
Postkarten, Visitenkarten, Prospekte, Eintrittskarten, 
Weinkarten, Jahresberichte, Wechsel, Tabellen, 
Plakate, Olückwunschkarten, Verlobun§s- un6 Ver- 
mählunZskartsn unä -Drieks, iioch2eits-^ettun§en, 
Prauerkarten unä -Driefe, Danksa^unZskarten usw.

m Tinte « 
Pelikan 4001 

schwarz, blaufließend, stahl- 
blau, rot u. grün, 

Kopier- u.
Hektographentinte 

Klebestoffe 
Tusche 

in allen Farben, 
Tuschkästen
Farbstifte 

Stempelfarbe 
Stempelkissen 

HMgWheMttn 
Kohlepapier 

Durchschreibepapier 
alle Waren nur von 

Günther Wagner, 
also nur erstklassige 
Farikate, empfiehlt 

k.2sek, Neuteich.

Zeugnishefte 
nach dem Wüster der Areislehrerkammer 

sowie einzelne 

Zeugnisse 
und 

ElltlassungszeWissk 
empfiehlt 

«L Neuteich.
Fernruf 308.

MnWmß
6rö6te k'uolcreittchrttt mit allen kroArammen 
anä xroüem UnterbaltunAs- no6 Laltlerteil. 
t^ur ZO kk-jecle Wocirs. keltellunA bei seäem 
kottamt un<i injscler knebbsndlunA-
Probenummer« kostenlo- vom Verlag Berlin Hl24

Ksstuus-lSgk 
für Bauunternehmer und alle 
anderen Gewerbetreibenden 
sind wieder vorrätig in der 

Buchdruckerei 
ksvk L kivkert. 

Neuteich.

ZahlunssbW

ist nach glänzenden
AtnsVkeitiririrgen 

vieler? t<rvssv-eV «riigesetze- 
irev L<rn-rvrvts v.TievLvzte 

das
tviVkstrmste ttvgezisser?- 

irrittel bei allen H«rrtstier?ei«.
LLeive rV«schttiBge,r!

Lieirre Gr?kiLltr,irgen ivetzv!

vorrätig.
Pech <L Richert Neuteich

Tierarzt Vargums 
gesetzlich geschlitztes 

MWiiWMlm

rrieöevL-rge rrevteietz 
bei Herrn Arthur Toews.

Quart- und Oktav- 

Schreib b loeks 
mit kariertem Papier und Löschkarton 

empfiehlt

IL. IVSULtSL«!».

Einwohnerbücher
der

3 Danziger Landkreise 
Preis 8 Gulden 

zu haben bei

II >>< < >>. -N-ut-ich.
Druck und Verlag von R. Pech öc W. Richert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).


